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Regierungsvorlage 

EUROPEAN AGREEMENT 
RELATING TO PERSONS 
PARTICIPATING IN PRO
CEEDINGS OF THE 
EUROPEAN COMMISSION 
AND COURT OF HUMAN 

RIGHTS 

The member States of the 
Council of Europe, signatory 
hereto, 

Havirig regard to the Con
vention for the Protection of 
Human Rights and Fundamen
tal 'Freedoms, signed at Rome 
on 4th November 1950 (herein
after referred to as "the Con
vention") ; 

Considering that it is expe
dient for the better fulfilment 
of the purposes of the Conven
tion that persons taking part in 
proceedings before the Euro
pean Commission of Human 
Rights (hereinafter referred to 
as "the Commission") or the 
European Court of Human 
Rights (hereinafter referred to 
as "die Court") shall be ac
corded certain immunities and 
facilities; 

Desiring to conclude an 
Agreement for this purpose, 

Have agreed as follows: 

ARTICLE 1 

1. The persons to whom this 
Agreement applies are: 

(übersetzung) 

ACCORD EUROPEEN EUROPÄISCHES ÜBER-
CONCERNANT LES PER- EINKOMMEN BETREF-
SONNES PARTICIPANT FEND DIE AN VERFAH-
AUX PROCEDURES REN VOR DER EURO-
DEVANT LA COMMIS- PÄISCHEN KOMMISSION 
SION ET 'LA COUR, UND DEM EURO-
EUROPEENNES DES PÄlSCHEN GERICHTS-
DROITS DE L'HOMME HOF FÜR MENSCHEN-

Les Etats membres du Conseil 
de l'Europe, signataires du pre
sent Accord, 

RECHTE TEILNEHMEN
DEN PERSONEN 

Die Mitgliedstaaten ,des 
Europarats, die dieses überein
kommen unterzeichnen -

Vu la C.onvention de im Hinblick auf die am 
Sauvegarde des Dr.oits de 4. N.ovember 1950 in R.om 
l'H.omme et des iUbertes f.on- unterzeichnete K.onventi.on zum 
damentales, signee la R.ome le Schutze der Menschenrechte und 
4 novemhre 1950 (ci-a,pres Grundfreiheiten (im f.olgenden 
denommee ({ la C.onvention »); als "K.onventionf

< bezeichnet); 

Considerant qu'il imp.orte, 
P.our inieux assurer larealisa
ti.on ,des huts de la Conventi.on, 
que les pers.onnes qui parti
cipenta la proceduredevant la 
Commissi.on europeenne des 
Droitsde I'H.omme (ci,.apres 
denommee ({ la C.ommission») 
oudevant la C.our eur.opeenne 
des Dr.oits de l'Homme (ci
apres den.ommee ({ ia Cour») se 

'voient accorder certaines im
munites et facilites; , 

Desireux de conclure tin Ac
cord a cette fin, 

So nt c.on'Venusde ce qui suit: 

,AR T,lGLiE 1 er ' 

in der Erwägung, daß es für 
die bessere VerwirkLichung der 
Ziele der Konvention förderlich 
ist, Personen,die an Verfahren 
vor der Europäischen K.ommis
si.on für Menschenrechte (im 
folgenden als "K.ommission" be
zeichnet) .oder dem Europäi
schen Gerichtshof für Menschen
rechte (im folgenden als "Ge~ 
richtshof" bezeichnet) teilneh
men, bestimmte Privilegien und 
Immunitäten zu gewähren; 

in dem Wunsch, zu diesem 
Zweck ein übereinkommen zu 
schließen -

haben folgendes vereinbart: 

ARTIKEL 1 

1. ILes personnes auxquelles (1) Dieses über~ink.ommen 
s'a.pplique le present, AccQrd' findet auf die f.oIgendenPers.o-
S.ortt: nen Anwendung: 

1 

621 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 17

www.parlament.gv.at



2 

(a) agents ofthe Contracting 
Parties and advisers and 
advocates assisting them; 

eb) persons taking part m 
proceedings instituted be
fore the Commission 
under Article 25 of the 
Convention, whether in 
their own name or as 
representatives of one of. 
the applicants .enumerated 
in the said Article 25; 

: (c) barristers, solicitors or 
professors of law, taking 
part in proceedings in 
order to assist one of the 
persons enumerated in 
sub-paragraph eb) above; 

(d) persons chosen by the 
delegates of the Commis

. sion to assist them in 
proceedings before the 
Court; 

{e) witnesses, experts and 
other persons called 

. upon by the Commission 
or the Court to take part 
in proceedings before the 
Commission orthe Court. 

2. For. the purposes of this 
Agreement, the terms "Com
mission" and "Court" shall 
inClude a· Sub-Commission or 
Chamber, or members of either 
body carrying out their duties 
under the terms of the Con
vention or of the rules of the 
Commission orof theCourt, as 
the case may be; and the. term 
"taking part in proceedings" 
shall inelude making communi
cations with a view to' a 
complaint against aState which 
has recognised the· right of 
individual petition under Arti
ele 25 of the Convention. 

3. H, in thecourse of the 
exercise by the Committee of 
Ministers of its functions under 
Artide 32 of the Convention, 
any person mentioned in para~ 
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a) les agents ,des Parties 
Contractantes, ainsi que 
les conseilset avocatsqui 
les assistent; 

b) toute personne qui 
Iparticipe a la procedure 
instituee devant la Com
mIssIon en vertu de l'ar
tide 25 de la Convention, 
soit en son nom person
nd, soit comme repre
sentantd'undes reque
rants enumeres audit ar
tide 25; 

c) les a'Vocats,· avoues ou 
professeurs de droit qui. 
participent . a laproce
dUfe afin ,d'assister une des 
personnes enumerees au 
paragraphe b )ci -dessus; 

.cl) les personnes choisies pa·r 
les delegues de la Com
mission pour les assister 
dans la proceduredevant 
la Cour; 

e) ies ternoins, les experts, 
ainsique les autres per
sonnes appeles par la 
Commission ou la Cour a 
participera la proc~dure 
devant la Commission ou 
la Cour. 

2.Aux fins d'application du 
present Accord, les termes 
« Commission " et «Cour ,; 
designent egalement une Sous
Commission, une Chambre ou 
des membres de ces odeux 
organes, agissant dans l'exercice 
des fonctions que leur attri
buent, selon le cas, la (;onven
,tion' ou les R~glements de la 
.commission ou de la Cour; 
I'expression «partidper a la 
:procedure,) vise aussi toute 
communication preliminaire 
tendant a l'introduction d'une 
requ&t,e dirigee contre un Etat 
qui a reconnu le,droit ode 
recours indi'Viduel selon l'ar
tide 25 de la Convention. 

3. :Dans le cas ou, en cours 
de l'exercice par le Comite, des 
MihLstres des fonctions qui lui 
sont devolues par application ,de 
l'artide 32de Ia Convention, 

a) Prozeßbevollmächtigte der 
Vertragsparteien sowie 
Berater und Rechtsan
wälte, die sie . unterstüt
zen; 

b) Personen, die im eigenen 
Namen oder als Vertreter 
eines der in Artikel 25 
der Konvention genann
ten Beschwerdeführer an 
Verfahren teilnehmen, ditj 
nach Artikel 25 der Kon
vention vor der Kommis
sIOn eingeleitet worden 
sind; 

c) Rechtsanwälte oder Pro
fessoren der Rechte, die ~n 
Verfahren teilnehmen, um 
eine der unter Buchstabe b 
genannten Personen zu 
un terstü tzen; 

d) Personen, die von den 
Vertretern der Kommis
sion zu ihrer Unterstüt
zung im Verfahren vor 
dem Gerichtshof ausge
wählt worden sind; 

e)Zeugen, Sachverständige 
und andere Personen, die 
auf Grund einer Auffor
derung der Kommission 
oder des Gerichtshofs an 
Verfahren vor der Kom
mISSIOn oder dem Ge

. richtshof teilnehmen. 

(2) ;Für die Zwecke dieses 
übereinkommens beinhalten die 
Begriffe "Kommission" und 
"Gerichtshof" auch eine Unter
kommission oder einen Senat. 
oder Mitglieder eines dieser bei
den Gremien, die ihre Aufgaben 
nach den Bestimmungen der 
Konvention oder nach den Ver
fahrensordnungen entweder der 
Kommission oder des Gerichts
hofs' wahrnehmen; der Begriff 
"am Verfahren teilnehmen" 
umfaßt auch die Abgabe von 
Mitteilungen mit dem Ziel der 
Einreichung einer Beschwerde 
gegen einen Staat, der das Recht 
auf Individualbeschwerde nach 
Artikel 25 der Konvention an
erkannt hat. 

(3) Fordert das Ministerko
mitee bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben nach Artikel 32 
der Konvention eine in Ab
satz 1 genannte Person auf, vor 
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graph 1 of this Article is called 
upon to appear before, or to 
submit written statements to 
the Committee of Ministers, 
the provisions of this Agree
ment shall apply in- relation to 
hirn. 

ARTICLE 2 

1. The persons referred to in 
paragraph 1 of Article 1 of this 
Agreement shall have immunity 
from legal process in respect of 
oral or written statements 
made, or documents or other 
evidence submitted by them 
before or to the Commission 
or the Court. 

2. This immunity does not 
apply . to the communication, 
outside the Commission or the 
Court, by or on behalf of any 
person entitled to immunity 
under the precediIllg paragraph, 
of any such statements, docu
ments or evidence or any part 
thereof submitted by that 
person to the Commission' or 
the Court. 

ARTICLE 3 

1. The Contracting Parties 
shall respect the right of the 
persons referred to in para
graph 1 of Article 1 of this 
Agreement to . correspond 
freely with the Commission 
and the Court. 

2. As regards persons under 
detention, the exercise of this 
right shall in particular imply 
that: 

(a) if their correspondence is 
examined by the compe
tent authorities, its 
despatch and delivery 
shall nevertheless take 
place without undue delay 
and without alteration; 

(h) such persons shall not be 
subject . todisciplinary 
measures in any form on 
account of any communi
cation sent through the 
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une personne visee au premier 
paragraphe ,du present article est 
appeIee a com.parahre devant 
lui ou a lui soumettre ,des 
declarations ecrites, les disposi
tions du present Aocord s'appli
queront egalement acette per
sonne. 

AJRTICUE 2 

1. Les personnes visees au 
premier paragraphe de l'ar
ticle 1 er du present Accord 
jouissent de' l'immunite de 
juridiction a l'egard de leurs 
declarations .faites oralemen,t ou 
par ecrit a la Commission ou 
a la Cour, ainsi q~'a l'egard 
des pickes qu'elles leur soumet
tent. 

2. Cette immunite ne s'appli
que pasen Ice qui concerne 
toute communication, integrale 
ou partielle, ,en' dehors de la 

, Commission ou de la Cour, par 
ou pour le compte d'une per
sonne ben'eficiant de l'immunite 
en vertuduparagraphe prece
dent, de declarations faites ou 
de ,pikes ~produites par elle 
devant la Commission .ou la 
Cour. 

,A:RTICLE 3 

1. Les Parties Contractantes 
respecteront le' ,droit des per
sonnes visees au Ipremier para
graphe de l'article 1 er du pre
sent Accord de correspondre 
libr,ement avec la Commission 
et avec la Cour. 

2. En ce qui concerne les 
personnes detenues, l'exercice de 
ce droit implique notamment 
que: 

a) leur correspon,dance, si 
elle fait l'objet d'un con
tr&le de la part des auto
rites competentes, doit 
l:outefois ,&tre tnn:smise et 
leur &tre remise sans delai 
excess~f et sans alteration; 

b) ces personnes ne peuvent 
faire l'objet d'aucune 
mesure di~ciplinaire du 
Ifaitd'une 'communication 
transmise a Ja Commis-

3 

dem Ministerkomitee ~u erschei
nen oder ihm schriftliche Erklä
rungen zu übermitteln, so findet 
das übereinkommen auf diese 
llerson Anwendung. 

ARTIKEL 2 

(1) Die in Artikel 1 Absatz 1, 
genannten Personen genießen 
Immunität von der Gerichtsbar
keit in bezug auf mündliche 
oder schriftliche Erklärungen, 
die sie gegenüber der Kommis
sion oder dem Gerichtshof ab
geben, sowie in bezug auf 
Schriftstücke oder andere Be
weismittel, die sie der Kommis
sion oder dem Gerichtshof 
übermi tteln. 

(2) Diese Immunität gilt 
nicht, wenn eine Person, der 
nach Absatz 1 Immunität zu
steht, außerhalb der Kommis
sion oder des Gerichtshofs Er
klärungen, Schriftstücke oder 
Beweismittel, die sie der Kom
mission oder dem Gerichtshof 
übermittelt hat, ganz oder teil
weise mitteilt oder mitteilen 
läßt. 

ARTIKEL 3 

(1) Die Vertragsp:).rteien er
kennen das Recht der in Arti
kel 1 Absatz 1 genannten Per
sonen auf ungehinderten 
schriftlichen Verkehr mit der 
Kommission und dem Gerichts
hof an. 

(2) Für Personen, denen die 
Freiheit entzogen ist, gehört 
zur Ausübung dieses Rechts ins-
besondere folgendes: ' 

a) wird ihr Briefverkehr von 
den zuständigen Behörden 
überwacht, so müssen Ab
sendung und Ausfolgung 
dennoch ohne übermäßige 
Verzögerung und ohne 
Anderung erfolgen; 

b) wegen emer auf ord-
nungsgemäßem Wege 
übersandten Mitteilung 
dieser Personen an die 
Kommission oder den Ge-

2 
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proper channels to, the 
Commission or the Court; 

(c) such persons shall have 
the right to correspond, 
and consult out of hear
ing of other persons, with 
a lawyer qualified to 
appear before the courts 
of the country where they 

, are detained in regard to 
an application to the 
Commission, or any pro
ceedings resulting there
from. 

3. In application of the 
preceding paragraphs, there 
sllall be no interference bya 
phblic authority except such as 
is in accordance with the law 
and is necessary in a democratic 
sC?oiety in the ,interests of nation
al security, ,for the detection 
of prosecution of a criminal 
offence or for the protection 
of health. 

ARTICLE 4 

J. (a) The Contracting Parties 
undertake not to hin der 
the free movement and 
travel, for the purpose of 
attending and returning 
from proceedings before 
the Commission or the 
Court, of persons referred 
to in paragraph 1 of 
Article 1 of this Agree
ment whose presence has 
in advance been author
ised by the Commission 
or the COllrt. 

Ö" No restrictions shall be 
placed on their movement 
and 'travel' other than 
such as are in accordance 
with the law and neces
sary in a democratic 
society in the interests of 
national security or 
public safety, for the 
rnairttenance of ordre 
public, for the preven
tion of crime, for the 
protection of health or 
morals, or for the protec-
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sion ou' a la Cour par les 
voies a.ppropriees; 

c) ces personnes ont le droit, 
au Sujet d'une requhe a 
la Commissionet de 
toute procedure qui en 
resulte, de correspondre 
a'Vec un conseil admis a 
plaider devant les tribu
naux du pays OU elles sont 
detenues, et de s'entretenir 
avec lui sans pouvoir 
~tre entendues par quicon
que d'autre. 

3. Dans l'application des 
precedents paragraphes, il ne 
peut y avoir ,d'autre ingckence 
d'une auto rite lJ'ublique que 
pour autant que cette ingerence 
est prevue par la loi et qu'elle 
constitue une mesure qui; dans 
une societe democratique, est 
necessaire a la securite nationale, 
a la recherche 'et a la poursuite 
d'une infraction penale ou a la 
protection ,de la same. 

ARTIcrn 4 

1. a) LesParties Contractani:es 
s'en:gagent ,a ne pas 
emp~cher les personnes 
visees a1.l premier para
graphe de l'article 1er du 
present Accord, et dont 
la Commission ou la Cour 
au prealable autorise Ia 
presence,de circuleret, de 
voyager librement pour 
assister a laprocedure 
devant la Commission ou 
la Cour, et en revenir. 

h) Aucune ,autre restrietion 
ne peut ~tre imposee a 
ces mouvements et ,depla
cements que celles qui, 
prevues parIa loi, consti
tuent des mesures neces
saires, dans une societe 

. democratique, a la secu
rite nationale, a la sure te 
puhlique, au maintien de 
l'ordre public, a la preven
tion des infractions 
penales, a la protection de 
la sante ou de la morale, 

richtshof dürfen gegen sie 
keinerlei disziplinäre Maß
nahmen ergriffen werden; 

c) diese Personen sind be-
, rechtigt, in bezug auf eine 

Beschwerde an die Kom
mission oder ein daraus 
entstandenes Verfahren 
mit einem Rechtsanwalt, 
der befugt ist, vor den 
Gerichten des Staates auf
zutreten, in dem ihnen die 
Freiheit entzofgen ist, 
schriftlich zu verkehren 
und sich mit ihm zu be
raten, ohne daß ein Drit
ter mithört. 

(3) Bei der Anwendung der 
Absätze 1 und 2 ist ein Ein
griff einer öffentlichen Behörde' 
nur statthaft, soweit er gesetz
lich vorgesehen und in einer 
demokratischen Gesellschaft im 
Interesse der nationalen Sicher
heit, zur Aufdeckul1g und Ver
folgung von strafbaren Hand
lungen' oder zum Schutze der 
Gesundheit notwendig ist. 

ARTIK~L 4 

(1) a) Die Vertragsparteien 
verpflichten sich, die in 
Artikel 1 Absatz 1 ge
nannten Personen, deren 
Anwesenheit von der 
Kommission oder dem 
Gerichtshof vorher gestat
tet wurde, nicht zu hin
dern, sich frei zu bewegen 
und zu reisen, um an dem 
Verfahren vor ·der Kom
mission oder dem Ge
richtshof teilzunehmen 
und danach zurückzukeh
·ren. 

b) Ihre Bewegungs- up.d 
Reisefreiheit darf nur sol
chen EinsChränkungen 
unterworfen werden, die 
gesetzlich vOligesehen und 
in einer demokratischen 
Gesellschaft im Interesse 
der nationalen oder 
öffentlichen Sicherheit, zur. 
Aufrechterhaltung der 
öffentlichen OrdnUng, zur 
Verhütung von strafbaren 
Handlungen, zum Schutze 
der Gesundheit oder' Sitt-
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tion of the rights and 
freedoms of others. 

2. (a) Such persons shal1 not, 
in countries of transit 
and in the country where 
the proceedings take 
place, be prosecuted or 
detained or be subjected 
to any other restrietion 
of their personal liberty in 
respect of acts or convic
tions prior to the com
mencement of the 
journey. 

(b) Any Contracting Party 
may at the time of 
signature or ratification of 
this Agreement declare 
that the provlslOns of 
this paragraph will not 
apply to its own nation als. 
Such a declaration may be 
withdrawn at any time 
by means of a notification 
addressed to the Secretary , 
General of the Council of 
Europe. 

3. The Contracting Parties 
undertake to re-admit on his 
return to their territory any 
such person whocommenced 
his journey in the said· terri
tory. 

4. The provlSlons of para
graphs 1 and 2 of this Article 
shall cease toapply when the 
person concerned has had for 
aperiod of 15 consecutive days 
from the date when his presence 
is nö longer required by the 
Commission or the Court the 
opportunity of returning to the 
country from which his journey 
comrnenced. 

5. Where there is any 
conflict between the obligations 
of a Contra!;ting Party 
resulting from paragraph 2 of 
this Article and those resulting 
from a Council of Europe 
Convention or from an extradi

. tion treaty or other treaty con-
cerning mutual assistance in 
criminal matters with other 
Contracting Parties, the provi
sions of paragraph 2 of this 
Article shall prevail. 
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ou a la ,proteccion des 
droits et libertes d'autrui. 

2. a) Dans les pays de transit 
et dans le pays ou se 
·deroule la procedure, ces 
personnes ne peuvent ~tre 
ni poursuivies, ni detenues, 
ni soumises a aucune autre 
restri!;tion de leur libene 
indiv.iduelle,en raison de 
{aits ou condamnations 
anterieurs au commence
ment du voyage. 

b) Toute Partie Contract~nte 
peut, au moment de la 
signature oude la ratifica
tion de cet Aocord, 
declarer que les disposi
tions .dece paragraphe ne 
s'appliqueront pas a ses 
tpropres ressortissants. Une 
teIle declaration. peut hre 
retiree atout moment par 
notification adressee au 
Secretaire General du 
Conseil de 1"Europe. 

3. Les 'Partjes' Contractantes 
s'engagent a laisser rentrer ces 
personnes sur leur territoire 
lorsqu'elles y ont commence le 
voyage. 

4. Les dispositions des para
graphs 1 et 2 du present article 
cessent de s'appliquer lorsque 
la personne in teressee aeu la 
possihilite, pendant quinze jours 
consecutifs, apres que sa pre
sence n'etait plus requise par 
la Commission ou la Cour, de 
rentrer dans le pays ou son 
voyage a commence. 

5. En cas de conflit entre les 
obligations ·resultant pour une 
Partie Contractante du para
graphe 2 de cet article et celles 
resultant d'une Convention du 
Conseil de l'Eu1'Ope ou ,d'un 
traite d'extradition ou d'un 
autre traite relatifa l'entraide 
judllciaire en matiere penale 
conclu arvec d'autres Parties 
Contractantes, les dispositions 
du paragraplhe 2 du present 
article 'prervaudront. 

5. 

lichkeit oder zum Schutze 
de'r Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig sind. 

(2) a) Diese Perspnen dürfen 
in Durchgangsstaaten oder 
in dem Staat, in dem das 
Verfahren stattfindet: 
wegen Handlungen' oder 
Verurteilungen aus' der 
Zeit vor Beginn ihrer 
Reise weder verfolgt noch 
in . Haft genommen noch 
einer sonstigen Einschrän
kung ihrer persönlich~n 
Freiheit unterworfen wer
den. 

b) Jede Vertragspartei kann 
bei der Unterzeichnung 
oder Ratifizierung dieses 
Übereinkommens erklä
ren, daß dieser Absatz auf 
ihre eigenen Staatsangehö
rigen keine Anwendung 
findet. Eine solche Erklä
rung kann jederzeit durch 
eine an den General
sekretär des Eurbparats 
gerichtete Notifikation 
zurückgenommen werden. 

(3) Die Vertragsparteien ver
pflichten sich, jeder Person die 
Rückkehr in' ihr Hoheitsgebiet 
zu gestatten, die ihre Reise dort 
angetreten hat. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind 
nicht mehr anwendbar, wenn 
der B.etreffende innerhalb von 
fünfzehnaufeinanderfolgenden 
Tagen, nachdem seine Anwesen
heitvon der Kommission oder 
dem Gerichtshof nicht mehr für 
notwendig erachtet wurde, die 
Möglichkeit hatte, in das Land 
zurückzukehren, in dem er seine 
Reise angetreten hatte. 

(5) Bei einem Zusammentref
fen von Verpflichtungen einer 
Vertragspartei nach Absatz 2 
und Verpflichtungen, die sich 
für sie aus einem Übereinkom
men' des Europarats oder aus 
einem AuslieferuI1lgs- oder ande
ren Vertrag über die Rechtshilfe 
in Strafsachen mit anderen Ver
tragsparteien ergeben, geht Ab
satz 2 vor. 
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ARTICLE 5 

11. Immunities, and faci11ties 
are accorded to the persons 
r~ferred to in paragraph 1 of 
Article 1 of this Agreement 
sblely in order to ensure for 
them the freedom of speech 
and the independence' necessary 
f6r the discharge of their fune
tions, tasks or duties, or the 
ekercise of their rights in rela
tion to the Commission and 
the Court. 

2. (a) The Commission or the 
Court, as the case may be, 
shall alone be competent 
to waive, in whole or in 
part, the immunity 
provided for, in para
graph 1 of Article 2 of 
this Agreement; they have 
not only the right but 
the duty to waive immu
nity in ariy case where, in 
their opinion, such immu
nity would impede the 
course of justice and 
waiver in whQle or in part 
would not prejudice the 
purpose defined in para
graph 1 of this Article. 

The immunity may be 
waived by the Commis
sion or by' the Court, 
either ex officio or at the 
request, addressed to the 
Secretary General ofthe 
Council of Europe, of any 
Contracting Party or of 

'any person concerned. 

(c) Decisions waiving immu
riity or refusing the 
waiver shall be accom
panied by a statement of 
reasons. 

:: 3. If a Contracting Party 
certifies that waiver of the 
iihmunity' provided for in 
pkragraph lof Article 2 of 
tßis Agreement is necessary for 
the purpose of proceedings in 
r~spect of an offence against 
national' security, the Commis
sibn or the Court shall walve 
irpmunity to the extent speci
fied in the certificate. 
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AiR 'f,IOLE 5 

1. Les immunites et facilites 
sont accordees. aux personnes 
visees au premier paragraphe de 
l'article ler du present Accord 
uniquement eh vue de' leur 
assurer la liJberte de paroleet 
l'indeperidance 'necessaires a 
l'accomplissementde leurs ·fonc
tions, tkhes .oU ,devoirs, ou a 
l'exercice de leurs droits devant 
la Commission ou .devant h 
Cour. 

2. a) La Commission .oU la 
Cour, suivant le cas, ont 
seules qualite pour pro
noncer la levee totale ou 
partiellede hmmunite, 
prevue au premier para
graphe de l'article 2 du 
present Accord; elles ont 

,non seulement le droit, 
mais le devoir, de lever 
l'immunite dans tous les 
cas ou, a jeur avis, eelle-ci 
entraverait le cours de la 
justiee et ou sa levee 
totale ou ,partielle ne 
nUlralt pas au hut' ,defini 
au premier paragraphe du 
present article. 

b) L'immunite peut ~tre 
levee par la Commission 
ou par Ia Cour, soit 
d'office,soita la demande 
adressee' au Secretaire 
General du Conseil de 
l'Europe par toute Partie 
Contractante ou toute 
personneinteressee. 

c) iLes decisions prononyant 
la levee d'immunite ou la 
refusant seront motivees. 

3. Si une Partie Contrac
tante atteste que la levee de 
l'immunite prevue au premier 
paragraphe de l'article 2du 
present Accord est necessaire 
aux fins '.de poursuites pour 
atteinte a la securite nationale, 
la Commission ou la Cour 
doi:vent lever l'immunite dans 
la mesure specifieedans l'imes
tation. ' 

ARTIKEL 5 

(1) Immunitäten und Erleich
terungen werden den in Arti
kell Absatz Igeriannten Per
sonen ausschließlich zu dem 
Zweck gewährt, ihnen die Rede
freiheit und Unabhängigkeit zu 
sichern, die für die Wahrneh
mung ihrer Funktionen, Aufga
ben oder Pflichten oder für die 
Ausübung ihrer Rechte gegen
über der Kommission oder dem 
Gerichtshof erforderlich sind. 

(2) a) Nur die Kommission 
oder gegebenenfalls der 
Gerichtshof sind zustän
dig, dIe in Artikel 2 Ab
satz ' 1 vorgesehene 
Immunität ganz oder teil
weIse aufzuheben; SIe 
haben nicht nur das 
Recht, sondern auch die 
Pflicht, die Immunität in 
allen Fällen aufzuheben, 
in denen sie nach ihrer 
Auffassung den Gang der 
Rechtspflege behindern 
würde und in denen die 
gänzliche oder teilweise 
Aufhebung den in A'b
satz 1 bezeichneten Zweck 
nicht beeinträchtigen 
würde. 

b) Die Immunität kann von 
der Kommission oder dem 
Gerichtshof von Amts we
gen oder auf Grund eines 
an den Generalsekretär 
des Europarats gerimteten 
Antrags einer Vertrags
partei oder einer beteilig~ 
ten Person aufgehoben 
werden. 

e) Entscheidungen, welche 
die Immunität aufheben 
oder die Aufhebung' ab

'lehnen, sind zu begrün
den. 

(3) Bescheinigt eine Vertrags
partei; daß die' Aufhebung der 
in Artikel 2 Absatz 1 vorge
sehenen Imm:unität für ein Ver
fahren wegen eines . Verstoßes 
gegen die nationale Sicherheit 
erforderlim ist, so heben die 
Kommission oder der Gerichts
hof die Immunität in dem in 
der, Besmeinigungangegebenen 
Umfang auf. ' 
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4: In the event of the discov
eryof fact which might, by its 
nature, have a decisive influence 
and which at the time of the 
decision refusing waiver of 
immunity was unknown to the 
author of the' request, the latter 
may make a new request to the 
Commission or the Court. 

ARTICLE 6 

Nothing in this Agreement 
shall be construed as limiting 
or derogating from any of the 
obl~gations assumed by the 
Contracting Parties rinder the 
Convention. 

ARTICLE 7 

1. This Agreement shall be 
open tosignature by the mem
ber States of the Council of 
Europe, who may become par
ties to iteither by: 

(a) signature without reserva
tion in respect of raiifica
tion or acceptance, or 

0b) signature with reservation 
in respect of ratification 
or acceptance'; followed 
by ratification or accept
ance. 

2. Instruments of ratification 
or acceptance shall be deposited 
with the Secretary General of 
the Council of Europe. 

ARTICLE 8 

. 1. This Agreement shall enter 
into force one month after the 
date on which five member 
States of the Council ·shall have 
become Parties to the Agree
ment, in accordance with· the 
provisions of Article 7. 

2. As regards any memher 
States who shall subsequently 
sign the Agreement without 
reservation in respect of ratifi
cation or acceptance or who 
shall ratify or accept it, tho 
Agreement shall enter into 
force one month after the date 
of such signature or after the 
date of deposit of theinstru
ment of ratification or accept
ance. 

621 Ider Beilagien 

4. En casde decou'Verte ,d'un 
fait de nature a exercer une 
influence decisive et qui, a 
l'epoque de la decision rdusant 
la le1vee d'immunite etait 
inconnu a l'auteur de la 
demande, ce dernier peut saisir 
Ja Commission ou Ja Cour d'une 
nOUivelle .demande. 

AR'DIGLE 6 

Aucune des dispositions du 
present Accord ne sera inter
pretee comme lirnitant ou 
portant atteinte aux obligations 
assumees par les Parties Con
tractantes en vertu de Ja Con
vention. 

ARTICLE 7 

1. Le present Accord est 
oUIVert a Ja signat~re des Etats 
mem'bres du Conseil de 
J'Europe qui peuvent y .devenir 
Parties par: 

a) Ja signature sans reserve 
-de ratification ou d'ac
ceptation, 

b) Ja signature sous reserve 
de ratification ou d'ac
ceptation, suivie de rati
fication ou d'acceptation. 

2. Les instruments de ratifi
cation ou d'acceptation seront 
deposes pres le Secretaire 
General du Conseil de l'Europe. 

ARTICLE 8 

1. J..e present Accord entrera 
en vigueur un mois apres la 
date a laquelle cinq Etats 
membres .du ·Conseil seront 
devenus Parties a I' Accord, 
conformement auxdispositions 
Je l'artiCIe 7. 

2. Pour tout Etat membre 
qui' le signera ulterieurement 
sans reserve ode ratification ou 
d'aoceptation ou le ratifieraou 
l'acceptera, l'Accord entrera .en 
vigueur un mois apres la date 
de la signature ou du dep&t de 
l'instrument ·de ratification ou 
d'accepta tion. 

7 

(4) Wird eine Tatsache be
kannt, die ihrem Wesen nach 
geeignet wäre, einen maßgeb
lichen Einfluß auszuüben, und 
die dem Antragsteller zu der 
Zeit unbekannt war, als die 
Entscheidung erging, mit der 
die Aufhebung der Immunität 
abgelehnt wurde, so kann er 
bei der Kommission oder bei 
dem Gerichtshof einen neuen 
Antrag stellen. 

ARTIKEL 6 

Keine Bestimmung dieses 
übereinkommens darf als Ein
schränkung oder Aufhebung der 
Verpflichtungen ausgelegt wer
den, welche die Vertragsparteien 
auf Grund der Konvention 
übernommen haben. 

ARTIKEL 7 

(1) Dieses übereinkommen 
liegt für die Mitgliedstaaten des 
Europarats zur Unterzeichnung 
auf; sie können Vertragspar
teien werden, indem sie es 

a) ohne Vorbehalt der Rati
fikation oder der An
nahme unterzeichnen oder 

b) vorbehaltlich der Ratifi
kation oder der Annahme 
unterzeichnen und später 
ratifizieren oder anneh
men. 

(2) Die Ratifikations- oder 
Annahmeurkunden werden 
beim Generalsekretär des 
Europarats hinterlegt. 

ARTIKEL 8 

(1) Dieses . übereinkommen 
tntt einen Monat nach dem 
Tag in Kraft, an dem fünf Mit
gliedstaaten des Europarats nach 
Artikel 7 Vertragsparteien des 
übereinkommens geworden 
sind. 

(2) Für jeden Mitgliedstaat, 
der das übereinkommen später 
ohne Vorbehalt der Ratifikation 
oder der Annahme unterzeich
net' oder der es ratifiziert oder 
annimmt, tritt es einen Monat 
nach der Unterzeichnung oder 
nach 4er Hinterlegung der 
Ratifikations- oder Annahmeur
kunde in Kraft. 
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ARTICLE 9 

1. Any Contracting Party 
may at the time of signature or 
when depositing its instrument 
of ratific.ation or acceptance, 
specify the territory or terri
tories to which this. Agreement 
shall app1y. 

I' 2. Any Contracting Party 
may, when depositing its instru
ment of ratification or accept
dnce or at any 1ater date, by 
dec1aration addressed to the 
Secretary General of the Coun
eil of Europe, extend this 
~greement to any other terri
tory or territories specified in 
the- declaration and for whose 
international relations it IS 

~esponsib1e or on whose behalf 
i:\; is authorised to give under
takings. 

3. Any declaration made in 
pursuanee . of the preeeding 
paragraph may, in respect of 
any territory mentioned in such 
declaration, be withdrawn 
according to the proeedure 1aid 
gown in Article 10 of this 
Agreement. 

ARTICLE 10 

1. This Agreement shall 
remairi in force indefinitely. 

i 2. Any Contracting Party 
may, insofar as it is coneerned, 
~enounee this Agreement by 
ineans of a notification addres
sed to the Secretary General of 
the Counci1 of Europe. 

3. Such denunciation shall 
take effect six months after the 
1ate of reeeipt by the Secretary 
General of such notification. 
Such a denunciation shall not 
have the effect of releasing the 
Contracting Parties concerned 
from any obligation which may 
pave arisen under this Agree
~ent in relation to any person 
referred to in paragraph 1 of 
Article 1. 

ARTICLE 11 

The Secretary General of the 
Counci1 of Europe shall notify 
the member States of the Coun
cil of: 

621 der Beilagen 

AlRTICLE 9 

1. Toute Partie Contractante 
peut, au moment de 1a s~gnature 
ou au moment ,du depot d:e son 
instrument de ratification ou 
d'acceptation, designer le ou 
1es territoires auxqtiels s'appli
quera le present Accord. 

2. Toute 'Part~e Contractante 
peut, au moment du depot ,de 
son instrument de ratification 
ou d'acceptation, ou atOUt 
au~re moment par la suite, 
etendre l'application du present 
Aecord par <d6claration adressee 
au Secretaire General du Con
seil de l'Europe, atOut autre 
territoire, designe .dans la 
declarationet dont Elle assure 
1es relations internationales ou 
pour lequel Elle est hahilitee a 

. stipuler. 

3. Toute declaration fa,ite en 
vertu du paragraphe precedent, 
pourra hre tetiree, ·en ce qui 
concerne tout territoire designe 
dans Cette 'declaration, aux con
ditions prevues par l'article 10 
du present Accord. 

,ARTICI.JE 10 

1. le present A'ccord 
demeurera en vigueur sans 
limitation de ·duree. 

2. Toute Partie Contractante 
pourra, en ce qui la concerne, 
denoncer le present Accord ,en 
adressant une notification au. 
Secretaire General du Conseil 
de l'Europe. 

3. La denonciation prendra 
eff·et six mois <lipreS la date de 
la rec·eption .de la notification 

. par. 1e Secretaire General. 
Toutefois, une teIle denonciation 
ne peut aiVoir pour effet ode 
delier 1a Partie Contractante 
interessee de toute obligation 
qui atirait pu na~tre en v,ertu 
du present Accord a l'egard de 
toute personne visee au premi.er 
paragraphe de l'article 1 er. 

AlRTICLE 1<1 

Le Secretair·e General du 
Conseil de l'Europe notifiera 
aux ,Etats membres du Conseil: 

ARTIKEL 9 

(1) Jede Vertragspartei kann 
bei der Unterzeichnung oder bei 
der Hinterlegung ihrer Ratifika
tions- oder Annahmeurkunde 
einzelne oder mehrere Hoheits
gebiete bezeichnen, auf die 
dieses übereinkommen Anwen
dung findet. 

(2) Jede Vertragspartei kann 
bei der Hinterlegung ihrer 
Ratlfikations- oder Annahmeur
kunde oder jederzeit danach 
durch eine an den Generalsekre
tär des Europarats gerichtete 
Erklärung dieses übereinkom
men auf jedes weitere in der 
Erklärung bezeichnete Hoheits~ 
gebiet erstrecken, dessen inter
nationale Beziehungen sie wahr
nimmt oder für das sie Verein
barungen treffen kann. 

(3) Jede nach Absatz 2 abge
gebene Erklärung kann in bezug 
auf jedes darin genannte 
Hoheitsgebiet nach Maßgabe des 
Artikels 10 zurückgenommen 
werden. 

ARTIKEL 10 

(1) Dieses übereinkommen 
bleibt auf unbegrenzte Zeit in 
Kraft. 

(2) J ede Vertragspartei kann 
dieses übereinkommen durch 
eine an den Generalsekretär des 
Europarats gerichtete Notifika
tion für sich kündigen. 

(3) Die Kündigung wird sechs 
Monate nach dem Eingang der 
Notifikation beim Generalsekre-

. tär wirksam. Sie bewirkt nicht 
die Entlassung der betreffenden 
Vertragspartei aus etwaigen 
Verpflichtungen, die aus diesem 
übereinkommen gegenüber 
einer in Artikel 1 Absatz 1 ge
nannten Person erwachsen sind. 

ARTIKEL 11 

Der Generalsekretär 
Eutoparats notifiziert den 
gliedstaaten des Rates 

des 
Mit-
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(a) any signature without 
reservation in respect ,of 
ratification or acceptance; 

(b) any signature with reser
vation in respect of ratifi
cation or acceptance; 

(c) the deposit of any instru
ment of ratification or 
acceptance; 

(d) ·any date of entry into 
force of this Agreement in 
accordance with Artiele 8 
thereof; 

(e) any deelaration received 
in pursuance of the pro
visions of paragraph 2 of 
Artiele 4 and of para
graphs 2 and 3 of Arti
ele 9; 

(f) any notification of with
drawal of a deelaration in 
pursuance of the provi
sions of paragraph 2 of 
Article 4 and any notifi
cation received'.in pursu
ance of the provisions of 
Article 10 and the date on 
which any denunciation 
takes effect. 

In witness, whereof the 
undersigned, being duly author
ised thereto, have signed this 
Agreement. 

Done at London, this 6th 
day of May 1969, in the English 
and French languages, both texts 
being equally authoritative, in 
a single copy which shall 
remam deposited in the 
archives of the Council of 
Europe. The Secretary General 
of the Council of Europe shall 
transmit certified copies to 
each of thesignatory States. 

621 der Beilagen 

a) toute signature sans 
reserve ,de ratification ou 
d'acceptation; 

b) toute signature sous 
reservede ratification ou 
d'acceptation; 

c) le depClt ,de tout instru
ment deratification ou 
d' accepta tion; 

d) toute date d'entree en 
vigueur du present Ac
cord, conformement a son 
article 8; 

e) toute declaration re~ue en 
application des disposi
tions du paragraphe 2 de 
l'artide 4 et des para
graphes 2 et 3 de l'ar
tide 9; 

f) toute notification de 
retrait d'une d6claration 
en application des disposi
tions ,du paragraphe 2 de 
l'article 4 et toute notifi
cation re~ue en applica
tion des ,dispositions de 
l'article 10 et la date a 
laquelle toute denoncia
tionprendra effet. 

En foi de quoi, les soussignes, 
dl1ment autorises a cet effet, 
ont signe le present Accord. 

Fait a Londres, le 6 mai 1969, 
en fran~ais ,et en anglais, les 
deux textes faisant egalement 
foi, en un seul exemplaire qui 
seradepose dans les archives 
du Conseil de l'Europe. Le 
Secrc~taire General du Conseil 
de l'Europe en communiquera 
copie, certifiee conforme a 
chacun des Etats ~ignataires. 

9 

a) jede Unterzeichnung ohne 
Vorbehalt der Ratifika
tion oder Annahme; 

b) jede Unterzeichnung vor
behaltlich der Ratifikation 
oder Annahme; 

c) jede Hinterlegung einer 
Ratifikations- oder An
nahmeurkunde; 

d) jeden Zeitpunkt des In
krafttretens dieses über
einkommens nach semem 
Artikel 8; 

e)jede nach Artikel 4 Abp 
satz 2 und Artikel 9 Ab-, 
sätze 2 und 3 eingegan
gene Erklärung; 

f) jede Notifikation, mit der 
eine Erklärung nach Arti
kel 4 Absatz 2 zurückge
nommen wird, und jede 
nach Artikel 10 eingegan
gene Notifikation sowie 
den Zeitpunkt, zu dem die 
Kündigung wirksam wird. 

ZU URKUND DESSEN 
haben die' hierzu gehörig befugp 

ten Unterzeichneten dieses 
übereinkommen un terschrie
ben. 

GESCHEHEN zu London 
am 6. Mai 1969 in englischer 
und französischer Sprache, wo
bei jeder Text gleichermaßen 
authentisch ist, in einer Urp 

schrift, die im Archiv des 
Europarats hinterlegt wird. Der 
Generalsekretär des Europarats 
übermittelt allen Unterzeichner
staaten beglaubigte Abschriften. 
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o 621 der "Beilag,en 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

i: I. 

!: Belm vorlieg,encLen übere'vnlmmmen handelt 
e~ sich um einen Staatsvertra.g auf Gesetzeßsrufe, 
der der Genehmigunlg des Natiorialr.ats gemäß 
i}rt. 50 Ahs. 1 des Bundes-Vet1fassung~geset:zes 
b:'fldarf. Es hat nicht politischen Charakter und 
erthält' keine verrfalssungsändernden order ver
f~ssungsergänzeri,den Bestimmungen. 

'; Das übel'einkommen kann generell in die 
österreichische Rechtsordnung :tranSiformiert w,er
d:~n, weil es unmittelbar anw;en'd!b~resRecht dar
stellt. 

11. 

i Zur Vorgeschichte des übereinkommens ist 
fest,zuhalten, daß seine Arusarbeitung auf ,eine 
A;nregung der Europäischen Kommission und 
d:es Europäischen Gerichtshofs für Menschen
r~chte zurückgeht. Dieser Anregung folgend, un
t~rbreitetedas Genenaisekretariat des Europarats 
im August 1962 dem Ministerkomitee des Euro- ' 
pkratseinen Vor,entwurf für ein Fünftes Proto
k~ll zmm Allgemeinen Abkommen über Privile
'glen und LmlIlJUJlltät,en ldes Europarats vom 
2! September 1949. Dieser Entwurf beabsichtigte, 
ailch Personen, die an Verhhren vor der Euro
p~ischen K,ommission oder dem EuropäilSchen 
Gerichtshof für Menschenrechte teilnehmen, 
,eini1ge Lmmunitäten einzuräumen. 

Die ,Ministerdelegi,ernen unterzogen diesen er
s~en En~urf im Het1bst 1962 einer Prüfung, 
die dazu ,führte, daß das Generalsekretariat des 

I 
El1roparats nach neuerlichen Beratungen mit der 
K'ommission und dem Gerichtshof einen geäncler
t~:n Ent:wurf vorlegte, der schließlich vom Mini
stl.et1komitee im April 1963 <Ln ,das Expert:en
k~mitee für Menschen'nechfJe weitergeleitet wurde. 
D:ieses Expert:enkomitee des Europarats beriet 
d~n En~urf, in zahlr,eichen SinzUl1!gen zwischen 
November 1963 und Februar 1967. Schließlich 
legte 'es im Mai 1967 dem Ministerkomiteeeinen 
r~~idilert~n Enllwurf für ein übereinkommen 
d~s Europarats vor. 

Die B,eratungen im Expertenkomitee hatten 
unter <Lnderem ZJU dem Engebnis geführt, daß ein 
solches unabhängiJges Übereinkommen geschaffen 
wurde, weil man 'zur Auffassung gelangt mar, 
daß es. einem weineren Zusatzprotokoll ent
weder zu dem Allgemeinen Abkommen über Pri
vilegien und Lmmunitäten des ßuroparats vom 
2. September 1949 (BGBl. Nr. 127/1957) ooer 
zur Europäischen Konvention zum SchlUtze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. No
vember 1950 (BGBl. Nr. 210/1958) vor!l.uz'iehen 
ist. 

Die Ministez;de1egierten beschlossen daraufhin 
im Juni 1968, den EntWlurf mit Iden eingeg'ange
nen Stellungnahmen der Regierungen clemEx
pertenkomivee neuerlich zur überprüfung ZlUZU

,weisen. Das Expertenkomitee beriet hierüber :im 
Herbst 1968 und legte dein Ministerkomitee 60-

dann einen teilweise abgeänderten Entwurf 
des übereinkommens vor. Dieser Text wurde 
von ,den Ministerdelegierten ,im März und April 
1969 benaten und gebilligt. Es wurde sodann 
besch,lossen, dalS üher,einkommen anläßlich d,er 
44. 1i<1Jgung des Minisllerkomitees am 6. Mai 1969 

. in London zur Unterzeichnung 'durch die Mit
gliedstaaten des Europarats <1Jufzu1egen. 

Das übereinkommen, das bereits von Beigien, 
,der Bundesrepubl'ik Deutschland, Irland, Luxem
bUlig, Malta, den Niederlanden, Norweg'en, 
Schweden, der Schweiz, dem V,er,einigten König
reich Großbritannien und Nordirland sowie von 
Zypern ratifiziert ist, steht seit dem 17. April 
1971 objektiv in Kraft. Es ist überdies von 
Dänemark, Italien und ,PornlJi~alunteneichnet 
worden. 

·111. 

Art. 25 Abs.·1 der Europäisch,en Menschen
rechtskonvention (BGBl. Nr. 210/1958, im fol
genden "MRX" -g,enannt) hesümmt, daß sich 
jede natürliche Pel"son, nichtstaatliche Or~anisa
tion oder Personenv,ereinigung, die sich durch 
eine Verletzung der ,inder MRK an,erkannten 
Rechne durch einen Vertragssllaat der MRKbe
schwert J;ühlt, im Wege des Gener,alsekretärs des 
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EUI'oparats mit emer Beschwerde an die Euro
päische Kommission Eür, 'Menschelfil'echte Um 
folgenden "Kommission" genannt) wenden kann 
- vorausgesellzt, ·daß der betreffende Stalat eine 
Erklärung abgegeben hat, wonach er die Zu
ständi,gkeit der Kommission zur Enllgegennahme 
s.olcher Besci1werd,en anerkennt. Hat die Kom
mi'ssi.on über die Beschwerde nach Art. 31 MRK 
einen Bericht an das Ministerkomitee des Euro
parats vOl'ge1egt,s.o kiamn mit dem Verhhrlen 
unter den VoraussetZiungen ,des Art. 48 MRK 
auch der Europäische Ger,icht!shof für Menschen
I'echte {im folgenden "Gerichtshof" ,genannt) be
faßt wel'den. Voraug~etizung hiefür ist wreder, 

. I daß der betreff'e11'de Staat ,die ErMärung abgege
ben ha.t, daß er d~e Gerichtsbarkeit des Gerichts
hofs .ohne weiteries und ohne besondeI1es Abkom
men für laUe Angelegenheiten, die sich auf die 
AusLegung und Anwendung der MR,K beziehen, 
als obligatorisch anerkennt. Osterreich hat die er
forderlichen Erklärungen sowohl hin&ichtlich deI: 
:K!ommission als auch des Gerichtshofs abg'egeben 
und in ref!leLmäßigen ZeitaJbständen VOll }eweils 
drei Jahren emeuertQzuletzt BGBl. Nr. 19/1980). 

DaJmit ~st ·das Recht der IndividualIbeschwerde 
nach der MRK von ösüerreich voH aneI'kannt 
wor.den. Art. 25 Abs. 1 let;zller Satz MRK ver
pflichtet nun alle Vertr3lg·sstacaten, die wirksame 
Ausübung dieses Rechts lin keinerWe'i~e zu he
hindern. Diese V,erpflichtung wird durch das 
vorli~gende übere~nk.ommen da,durch präzisiert, 
daß 'den Verlhhl1enlsbeteil~gten bestimmte Privi
legien und Lmmunitäten ,eingeräumt werden, die 
ausschließlich: dem Zweck dienen soUen, um die
sen Personen ",die Redefreiheit und Unahhäng'ig
keit zu sichern, die für die Wahmehmung ihrer 
Punktionen, Aufgl3iben oder Pflichten oder für die 
Ausübung ihrer R,echte gegenüber der Koommis
sion oder dem Gerichtshof ,erf.orderlich sind" 
(Art. 5 ,J\ibs. 1 desüheI'eink.ommens). Schon das 
Expertenkomiüee des Eur.opaI'ats ,hat in ~einem 
an das Ministerwomitee geriichteten Erläuternden 
Bericht ausdrückIich ·darauf hingewiesen, daß der 
Zweck dieses übereinkommens nicht darin be
steht, neue Menschenrechte zu schaffen, sondern 
darin,best~mmte Immunitäten einzuräumen, die 
imlnter,esse des VeI'fahrens gewährt wer.den,ins
besondere um die Wahrheitsfindung zu< erleich
tern und die wirksame Durchführung des Ver~ 
fahrens zu gewährleisten. 

Bei 'den vom Obereinkommen el1f'aßten Per
sonen handelt es S'ich linsbesondere um die Pro
zeßbev,ol1mäch:tigten der Ver:tl'<1igsparteien sOIW~e 
deren Berater und Rechtsanwälte, um Beschwer
deführer gemäß Art. 25 MRK oder deren Ver
treter, um Zeugen, SachvlerstäIl!dilge oder andere 
vOn der Kommiss1on oder dem. Gerichtshof zu 
besttmmtlen Zwecken beig·ezogene Pers.onen 
{Art. I) .. Damit wel'd,en auch diese V.erfiahrens
beteaigten vor Mißnahmen . der Vertrag.s·staaten 
geschütlZt, diesi,e bei' der Wahrnehmung ihrer 

Rechte und AüEgaben beeinträchllig.en könnten. 
Für die Miuglieder der :K!ommission und des Ge
richtshofs sdbst besteht die~er Schutz schon seit 
Inkrafttt1eten des Zweiten Protokolls zum All
gemeinen Abkommen über die Priv.ileg~en und 
Immuniäten des EUI'oparais vom 15. Derz'ember 
1956 (BGBl. Nr. 13/1959) und des Vierüen Zti
sauzpmwkoUs zum Allgemeinen Abkommen 
über die PI'ivil.egien und Immunitäten des Euro
parats vom 16. Dezoember 1961 (BGBl. Nr. 88/ 
'1962). 

Die vom Übel1einkommen g,ewährten Immuni
täten beziehen sich einerseits auf mündliche .oder 
schrif1lliche Erklärung<en im Vel1fahren vor der 
Kommrssiön oder dem Gerichtshof (Art. 2), an
dererseits auf den ungehinderten sch1'liftlichen 
Verkehr mit dies,en Insnanzen (Art. 3) un,d auf 
eine f1'leie Reisemöglichkeit zum Zweck'e der 
Teilnahme an .dem VeI'fahr,en vor der Kommis
sion oder dem Gerichushof (Art. 4). In keinem 
Fall.darf idas übereinkommen so .ausgdegt wer
den, als beinhalte es eine Einschränkung .oder 
Aufhebung der Vierpflichtungen der Vertrags~ 
staaten aus der MRK (Art .. 6). Neben diesen 
Vorschr;ifnen enthält .da.s übereinkommen die 
üblichen Schlußbestimmungen (Art. 7 bis 11). 

ALs aUllhenllische' Texte des übereinkommens 
gelten 1edig\ich d'ieenglische und die französi6che 
Fassung, weil das Übereinkommen in diesen 
bei den offiZirellen Sprachen .des Europarats abge
faßt worden ist. 

Die R:acifizierunO' .des üb,e,reinkommeilis wird " . . 
auf den Bundeshaushalt keinen belastenden Bm-
fluß haben. 

Für österr,eich ist anläßl.ich der Ratifizierung 
die Ahgaobe eines V01"behalts oder einer Erklärung 
nicht elif,orderlich. . 

Bes~nderer Teil 

Zu Art. 1: 

Abs. 1 umschre1bt den p.el1sonenk~eis, auf den 
das übereinkommen anzuwenden ist, läßt jedoch 
Privileg<ien und Immunitäten, die diesen Peno
nen bereits auf Grun4 anderer Rtechtsquellen zu
stehen, unbertührt, Es hacndelt sich um nachste
hende Personen: 

Lit. a erfaßt die Prozeßbev.oUmäc:htigten der 
VertraO'spart6ien sowie B·eraner und Rech~san
wälte, die sie u~tersüützen. Di'e Wortwahl di,eser 
BestimmuI)!g geht im w6sentlichen auf Art. 28 
Abs. 2 der VerEahrensordnung ,des Gerichtshofs 
(letzte Kundmachung ,in BGBl. Nr. 345/1979) ZIU

rück. Der Begl'iff "PI'ozeßbevö1Lmächti'gter" be
ze.ich,net die Person, die von der Re~ierun.g.des 
am VeJ:1fahnen beteiligten Staates zu ihrer Ver
tretunO'. besnimmt wird; im übrigen handelt es 
sich· u; Personen, die diesenPlCozeßbevol1mäch
DDgten unterst'ÜtJzen, gleichviel ob sie ihn nur be-
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naten oder ob si,e sich~uch unmittelhar an die 
~ommissio.n oder an den Gerichtshof wenden. 

i Lit. b erflaßt Penonen,düe im eigenen Namen 
oder als Vertr,eter ein,es der in Art. 25 MRK 
genannt,en Beschwel"deführ,er an Verfahl'\en teil
nehmen, Idie nach Art. 25 MRK vor der Kom
tni,ssi'on eingeleitet wonden sind. Ein Beschwerde
führer gemäß Art. 25 MRK kann jede natürliche 
Person, . nichtstalatliche 011ganisation oder P,er
~onen vereini'gung sein, die sich durch di,e Ver
Ietzung de.r in der MRK ,anerkannten Rechte 
durch einen Vertngsstaat beschwerter:achtet. Der 
Schutz dieser Bestimmung enstTleckt sich somit 
~uf di,e Beschwerldeführer selbst sowie auf solche 
'v,ertreter,die rulcht unter die Kategorie der .nn 
Buchstabe'c ang,eführten rechtskundigen Personen 
faHen. Es wil'dsichdabei hauptsächLich um Per
sonen handeln, die für die in Art. 25 Ahs. 1 MRK 
~ngeführten nichtstaatIichen Organisationen oder 
J,lersonenvereinül!lUiligen als del1en satlZrUngsmäßige 
V,ertreter tätig werden. Unter den B'egriff faHen 
ferner aiuch Vormünder und andere' Personen, 
qie berechtigt sind, für geschäftsunfähige Personen 
zuhandeIn. Ihre Berechtigung als solch'e bestimmt 
~ich nach linn,erstaatIich,em Recht. . 

~' , ' I 

!~ Lit. c erfaßt Rechtsan:wälte eider. Professoren 
der Rechte, di,e an Verfahl1en teilnehmen, um 
&ine .der in Buchstabe b genannten Person'en zu 
Jnter:stütz,en. Daben handelt es sich <Um die be
s':tellten ProzeßbevO'l1mächt~gten de~ Beschwerde
führers, wohei Idas Expertenkomitee ,des Europa
tatlS in seinem Erläuternden B,ericht deutlich 
ri,..achte, daß der Aousdruck "Rechtsanwälte" alle 
jene Personen bez,eichnet, d,i.e zmm Zeitpunkt 
des V,er~ahrens vor der I<!ommiss,ion oder dem 
der.icht~ho.f nach ,innersta:l:tlichem Recht des Ver
t~agSlsta,ates, unabhängig von dort üblichen Be
i:,eichnungen, berech1J~gt sillld, vor den Gerichten 
dieses Staates aufzutreten. Für (hese "Rechts
a;hwälte" ist also. ,eine V,ertretlUngshef.uguis auch 
dach innerstaatlichem Recht emünder'lich. Diese 
VoraJUssellzung :fehlt für di.e "Professoren der 
l},echte", weil ,das Expertenkomitee des. Europa
rats d,ies als unimgemessene Einschränkung ange
sehen hätte. Das Komitee ging davün aus, daß 
es viel.e ß.e'ispiele berühmter Professoren der 
Rechte g~bt, die vor innerstaatliChen Gerichten 
n'icht auftreten dül'fen, die a.her sehr wohl vür 
i&terrua1Jionalen Tr~b:unalen tänig ,gewor,den sind. 
Iin übrig,en greift di,ese Bestimmung auf Art. 36 
~~r V:erfaJhl'en~o.l1dnuilig der Kommission (KU'IlId
ci.achung in BGBl. Nr.495/1977 ildF der Kutld-

" 1 ~achungen in BGBt Nr., 331/1978, BGB1. 
l'tJr. 305/~979 und WB!. Nr. 30611980) 2Jurück. 

~! Lit. derfaßt Persünen, die vün" den 
Vertretern der Kommission . zu ihrer Unter
stützung im Verfahren vür dem Gerichts
hof aus~ewählt worden sind. Dieses. Recht 
Jird 'den V ert~etern' der Kommission' durch 
1\:rt. 56 Abs. ldritter Satz ~hrer Verfahrens-

I 

ortdnung sowie Id:urch Art. 29 Ahs. 1 zweiter Satz 
der Verfahrensordnung des Gerichtshofs ein
ger::tiumt. 

Lit. e schließIich urnfiaßt ieuiß'en, Sachverstän
dilg,e uilid andel1ePersonen, die auf Aufrfünf.erurug 

'der Kommission OIder des Ger,ichtshofs an Ver~ 
fahren vor einer d]eser lnstanzen teilnehmen. 
"Andere P,ersonen"war,en desweg·en gesondert 
an:zmführen, weil Art, 55 der V,edahrensord
nUllIg der Kommission und Art. 40 der Verfah
rensol'dnung des Gerichtshofs vorsehen, daß Zeu
gen und Sachv,el"ständige untler Eild oder llIach 
Abgabe einer fei,erlichen Erkläl'ung zu vernehmen 
sind, sodaß eine Bestimmung' für Personen zu 
schaff,en war, die aus einem hestimmten Grund 
(etwa Min'derjähr]gkeit oder Geschäftsunfähig
keit) einen solchen Eid oder eine solche feier
liche Erklärung nicht aibgeben können. Ferner 
bietet die'se BesnimmuIlig eine Gnundl<llg,e für die 
Zulassung vonVertr,etem von B'eschwerdefüh
l1em, diie nicht ReChtsa.nwälte oder Prof,essoren 
der Rechte im Sinne des Buchstabens c sind, was 
der Kommj'ssion .die Möglichkeit gibt, >in Aus
nahmsfällen auch solche Bevollmächtigte eines 
BeschwendefÜlhr,ers ,im V:el1f,ahl"en zmzulassen. 

Abs. 2:. 

Di,ese Bestimmung erweitert für die Zwecke des 
übereinkommens die Begriffe "Kommission" und 
"Ger,ichtshof" in der Weise, daß ,darunter auch 
eine Unterkominission oder ein Senat oder Mit
gli.eder eines dieser heiden Gr,emien .in Wahr
nehmun,g ihrer AiUfga;ben zu verstehen sind. Hie
zu ist festzuhalten, daß seit der Annahme dieses 
ügereinkommens der ß.egriff "Unterkommission" 
gegenstmdslos gewol1den ist, weil diese früher in 
den Art. 29, 30 und 34 MRK VlO11ges'ehenen 
Gremien durch das dritte Zus,atzprotokoU zur 
MRK (BGB!. Nr. 330/1970) <lIbg,eschafft worden 
sind. Der zweite Satzteil des Abs. 2 unterstellt 
auch solche Mitt:eilungen dem Schutz ,des über
einkommens, die lediglich zur Vorber,eitungvon 
Indiyidualbeschwel'den gemäß Art. 25 Abs. 1 
MRK dienoen. 

Die Bestimmung nimmt Be2Jug auf Art. 32 
MRK, wonach in IndividualbeschlWendesachen 
eine Entschddung ,unter besnimmten Vorausset
zungen vom· Mini,sterkomitee' des Europal1ats 
zu treffen ist. Auf dieses V:erfahren vor dem 
Ministerkomitee ist das übereinkommen unter 
den in seinem Art. 1 Ahs. 3 genannten Voraus
setzungen ,ebenhlls anweridb,ar. 

Zu Art. 2: 

Dieser Artikel führt jene Immunitätenan, 
deren Gewährung für die a:nV,erfahren vür der 
Kommission oder dem Gerichtshof teiinehmelllden 
Personen für erforderlich gehalten wird. Der 
Schutz Süll nach Beeri<digung des Verfahrens fort
dauenn. 
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Abs. 1 bestimmt, daß die in Art. 1 Albs. 1 
angeführten Personen Immunität von der inner
staatlichen Gerichtsbarkeit ~n BezUlg auf münd
liche oder schriftliche Erklärun'gen genießen, die 
sie geg'enüber der Kommission oder dem Gerichts
hof abg.eben. F'erner gilt dieser Schutz Q1Uch für 
Schriftstücke und andere Beweismittel, dresolche 
Personen der Kommi9sion oder dem Gerichtshof 
ubermitteln. El1faßt ist durch diese Formulierung 
die Imlll/Unität sowohl von der Zivil- wie auch 
v\On der Stl'afgerichtsbal"keit, nicht jedoch auch 
der Schutz vor allfälliger Bela.rugnmg in einem 

,Disziplil1larverfahren. Das Expertenkomitee des 
Europarats hat j,edoch in seinem Erläuternden 
Bericht f.esrg~h!alt'en, daß -es Sache der betDoffenen 
nationalen Stellen ist, unter Berücksichti~ung 
insbesondere des Art. 25 Aibs. 1 letzter Satz MRK 
den Geist dieses Übereinkommens z'u respektierelIl. 
!Und keiine Di'sziplinan~aß!lIahmen g'eJgen Be
schwerldeführer, Zelligen und Sachv,erständilge zu 
engreifen, _ wenn es daJür keine zwirugerrden 
Gründe gibt. ' 

Die Bestimmung des Art. 2 A:bs. 1 muß zu
näch'stim Zusammenhalt mit Art. 5 Abs. 1 
gesehen w,el1deri, wonach die Immllinitäten und 
Edeicht.erungen, den in Art. 1 .Albs. 1 dies·es 
übereinkommens genannten P·ersonen ausschli·eß
lich zu dem Zweck gewährt weDden, ihnen di,e 
Redefreiheit und Ul1Iabhäng,jgkeit zu sichern, die 
für di'e Wahrnehmung ihrer F.unktion·eIIl., Auf
gaben . oder Pflichten oder f.ür die Ausühung 
ihrer Rechte gegenüber der Kommis'sion oder 
dem Gerichtshof erforlderlich sind. Alus diesem 
Zusammenhang eng]bt sich, daß der Sinn dieser 
Regelung w,eder in der Schafliung persönlicher 
PrivilegieDungen noch i·n einer Angleichung etwa 
<IIn die im Yölkerrecht verankerte diplOmatische 
Immunität besteht, soridern lediglich in der Sich,e
t'ung des Rechtes der Indiv,idualbeschwerde nach 
Art. 25 Abs. 1 MRK, dessen wirksame Aurubung 
die Y ertnagsstlla ten der MRK, soweit si,e dieses 
R'echt überhaupt an,erkannt haben, 'bU gewähdei
stenvel'pflichtet sind (Art. 25 Albs. 1 letzter Satz 
MRK). 

W1ie g,ruudsätzlich die BeschränkJung der Pni
vilegien und Immunitäten nach diesem überein
kommen wf die Zwecke der Verfrohnenvor Kom
mi~j,on und Gerichtlshof ist, er,gibt sich ferner 
aus Art. 5 'Abs. 2, wonach Kommi'ssion und Ge
l"ichtshof nicht filUr berechtigt, sondern auch v,er
pflichtet sind, die in Art. 2 Abs. 1 vorgesehene 
Iinrnunität in allen Fällen auflJuhtlben, in denen 
sie nach ihr,er A'1.1f1fas~ung den G:mg der inner
staatlichen Rechtspfl~ge behindern wünde urud 
in denen die gänzliche oder teilwerse Alufhebung 
den ZWieck der Rtldef'l'eiheit und UOI3ibhäJngigkeit 
V10r Kommission und Gerichtshof n'icht beein
trächtig.en würde. Art. 5 Abs. 3 geht darüber 
nochhin3ius und verpflichtet Kommission und 
GerichtiShof auf, j~den Fall zur A1ufhebung der 
Immunität, wenn: ein Y,ertra:g,ssta'at bescheill'igt, 

daß die~e Au:~heihu11Ig für ein Verhhr,en wegen 
eines Vel'stoßes gegen' die naili.ona1e Sicherheit 
erfol1de111ich ist. 

Der G3ing der innersnaatlichen Rechtspflege, ins
besondere auch die Durchsetzung innersna1aclicher 
Stra.bnspDüche, wiJ."ld somit durch die Imlll/U'ni
tätsbesrimmungen dieses überainwommens nicht 
gefähndet. Wa5 insbesondere di,e Strafrechtspfl~ge 
bet!1ifft, so wenden die :unter den Imlll/Unitäts
schutz faUenden Bes6mmungen hauptsächlich die 
im ViiertenAibschnitt des Bes'on'deren Teiles des 
StGB vedilikerten strafbaDen Ha11ldhllngen g.eß'en 
di.e Ehne betreffen, hinsichtbich derer man bei 
Abwä'~u;rug der l"echtlich geschünzten Güter davon 
ausgehen muß, daß~j.e in ihrer Bedeutunlg hinter 
dem' gl1U1ndlege11lden und i1berflll&1e.11Iden Interesse 
an einem umfassenden Schutz der in derMRK ver
ankerten Grundr·echte ZiurücklJutreten haben. Im 
übr1gen bevrihaltet di,e MRK selbst eillJJe weitere 
Schu~ibest:imIi:lung, weil gemäß i;hrem Ar,!. 27 
Abs. 2 die Kommission ein ihr unterbreitetes 
Gesuch unter an'deremda11ln als unzwlässiJg zu 
enklären hat, wenn si'e ,es für eilnen Mißbrauch 
des Beschw:er.derecht's hält .. Bille be\oangte Reglie
l1ung kann in jeder Lage eines g·egen sie ange
strengten B'e'schwel1deverfahrens e'inen ,solchen 
Mißbramch gehend machen sow-ile :lJIl,f dessen 
AbsteHung dr,ingen u11Id ,die Kommi'ssion hat 
auch in ihrer bisherii.gen PraXits an mißbräuch
liche BeschweDdefiihrung,en sowie an unsachge
mäße 1'Wßerul1lgen ",on Beschwel'ldefÜlhr.ern durch
aus strenge Maß&täJbe angelegt. 

Abs. 2 schränkt Abs. 1 ebenfalls e~n. Danach 
gilt die durch Albs. 4eingeräumre Immunit;;tt 
nicht, wenn eine Person :liußerhalb der Kommns
~ion oder des Ge!1ichrshof.s Erklärungen, Schr.ift
stücke oder Beweismittel, die si'e der Kommission 
oder dem Gerichtlshof übermittelt· hat, @anz oder 
teilweise mitteilt oder mitteilen läßt. Eine 
öffentliche YerbDeitlUng solch'er Mitte.iliungen ist 
somit nicht g.eschützt, und es wird wegen ,solcher 
Ha:IlId1ungen die Einle)tu:ng va? Ziivil- oder straf
gerichtLichen Verifa.hran jedel1Zieit zuliCsSiig sein, 
wenn aBe sonst]gen v.oraussetzllingen ,gegeben 
sind. 

Zu Art. 3: 

Dieser Artik,el behandelt den schriftlichen Y,er
k:ehr mit der Kommission und dem GeDichtshof. 
Abs. 1 stieUt den al1gem1einen Grundsatz auf; 
Abs. 2 behandelt den beso11lderen Fall von Per
sonen, denen di,e Freiheit entZiogen ist,· unld 
Ahs. 3 l"egelt ,die lJulässigen E~nschränkiUIligen. 

Abs. 1 bestimmt, daß die Vertragsstaaten das 
Recht aller in Art. 1 Abs. 1 genannten Personen 
auf ungehinderten schriftlichen Venkehr mit der 
Kommission und 'mit dem GerichtShof anerken
nen. Demnach steht ,dieses Recht n,icht nur dem 
Beschwerdeführer selbst und seiri,em Vertreter 
zu, sondern auch den ,Zeugen und 5achverständi-
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I!genund anderen durch das übereinkommen 
i:etfaßten Persori,en. Ein neiles Grundrecht im 
~inne der MRK 'wird allerdings dadurch nicht 
:'begründet sondern lediglich ein Anspruch auf 
Grund des vorliegenden übereinkommens. Je
:,doch ist .dieses Recht, für alle Vertragssuaten 
'bindend, 'nicht nur für jene Staaten, die (wie 
Österreich) ,die Ind~vidualheschwerde nach 
Art. 25 A:bs. 1 MRK anerkannt haben. , 

:: ,Das Expertenkomitee des Europarats hat in 
!seinem Erläuternden !Bericht die Ansicht ver
:~reten, daß die al1gemeine Verpflichtung des 
Ä.rt. 25 Abs. 1 letzter Satz MRK (Verpflichtung, 
flie ,wirksame Ausübung des Rechts der iIndivl
Hualbeschwerde in keiner Weise zu behindern) 
!allein nicht ausreichend sei, um den freien 

,Schriftverkehr mit Kommission und Gerichts
hof hinreichend zu gewährleisten. Auch ,das in 
iArt. 8 MitK 'Ve~ankerte Grundrecht auf Ach
tung des ,Briefyerkehrs schützt nach Ansicht der 
Experten die Zwecke des vorli,egenden überein
kommens nicht hinreichend, um die Freiheit des 
Schriftverkehrs auch bezüglich der Zeugen und 
~achverständigen 'zu sichern,. weil es zweifelhaft 
}väre, ob der :ßeschwerdeführer eine diesbezüg
liche, B,ehinderung selbst gelten'd machen könnte 
bder ob nicht vielmelhr der Zeuge oder Sachver
händige seinerseits eine Menschenrechtsbe
schwerde wegen Verletzung des Art .. 8 MRK 
einbringen müßte, was für.ihn allenfalls' schwer 
tumutbar wäre und wozu er jedenfalls keine 
Verpflichtung hätte. Auch würde dies das ur
~prüngliche Verfa.hren 'Vor Kommission oder Ge
fichtshof in unangemessener Weise verzögern 
hnd erschweren. 
I! 
!! Abs. 2 enthält eine beispielsweise Aufzählung 
besonderer Regelungen für Personen, denen die 
Freiheit entzog,en ist. Darunter fallen nicht nur 
Untersuchungshäitlinge oder Strafgefangene, 
~ondern alle in Art. 5 Aibs.' 1 MRK angeführ
ten ,Fälle des Freiheitsentzuges, also etwa auch 
tegen ansteckender Krankheiten, angeordneter 
J;:liziehungsmaßnahmen Minderjähriger oder 
weg'en bevorst,ehender Abschiebung oder Aus
l~eferung. iBelZüglich dieser personen können sich 
~robleme praktischer Art ergeben, wenn sie mit 
der Kommission in Verhindung treten wollen, 

11 

wobei es bei der Ausarbeitung des übereinkom-
kens erforderlich schien, drei Problemkreise zu 
~egeln: die Zen:sur, die disziplinäre V,erantwort
iichikeit und ,den Verkehr mit den Verteidigern 
CBuchsta;ben a, bund c). 

!, Lit. a betrifft die überwachung des Briefver-
. Itehrs von Personen, denen die Freiheit ent
z!ogen ist. Weder die M:&K noch ,dieses überein
kommen verbieten eine solche überwachung, 
s,andern es wird ledi.glichvedangt, ,daß im Falle 
der überwachung sowohl Absendung als aU9I 
AusfoIgimgohne übermäßige Verzögerung und 
qhne Ji.nderung erfolgen müssen. Dieser Vor-

I: 

schrift wird auf Grund .der bestehenden Rege
lungen der österreichischen RedltSordnung jeder! 
zeit Rechnung getragen' werden k1Snnen, wobei 
im Bereich der, Strafrechts pflege hinsichtlich der 
Untersuchungsh~ft!inge auf :§ 187 Abs. 2 StPO 
und hinsichtlich der Strafgefangenen auf § 88 
Abs. 1 Z 2 im Zusammenhalt mit § 90 Abs. 4-
SuViG, SOßl. Nr. 1044/1969, hinzuweisen ist. 

-Demnach dürfen Schreihen, die an ,die Europäische 
Kommission für Menschenrechte ;gerichtet sind, 
in keinem Fall zurück,gehalten werden und die
ser IBriefverkehr unterliegt auch sonst keinen 
Beschränkungen. 

Lit. b enthält das Yerbot, gegen Personen, 
denen die Freiheit entzogen ist, disztplinäre Maß
nahmen wegen ordnungsgemäß iibersandter Mit
teilungen an ·dieKommission oder den Gerichts
hof zu eligreifen. Damit soll insbesondere ver
hindert werden, daß solche ,Personen durch die 
Androihung von Disziplinarmaßnahmen von der 
Erhebung einer lßeschwerde abgehalten werden. 
Sollte jedoch durch eine solche Eingabe ein ge
richtlich straifbarer Tatbestand erfüllt sein, so ist 
die V.erhängung einer gerichtlichen Strafe unter 
der Voraussetzung der Aufhebung der Immuni
tät durch Kommission oder Gerichtshof gern aß 
Art. 5 Abs. 2 zulässig. Bei Nichteinhaltung des 
ordnungsgemäßen Weges der übermittlung 
(eowa bei Ve!1Wendung von Kassibern) sind hin
gegen auch Disziplinarmaßnahmen erlaubt. 

Lit. c normiert di.e IBerechtigung solcher Per
sonen,in Bezug auf eine Beschwerde an die 
Kommission oder ein <daraus entstandenes Ver
fahren mit einem Rechtsanwalt, der befugt ist, 
vor den IGerichten des betreffenden Staates auf
zutreten, schriftlich zu verkehren und sich mit 
ihm außer Hörweite .dritter Personen zu be
raten. Es handelt sich damit also um das grund
sätzliche Recht, mit einem Ariwalt des eigenen 
Vertrauens zu verkehren, wie es für Beschul
d~gte im Stra:fverfahren bereits durch Art. 6 
Abs. 3 Et. c MRK garantiert ist. Dieses Recht ist 
jedoch 'im vorliegenden übereinkommen zwei 
wesentlichen Einschränkungen unterworfen: Es, 
wird nur hinsichtlich eines Rechtsanwalts ge
währt, der zur Vertretung nach innerstaatlichem 
Recht zugelassen ist, und es bezieht sich nur auf 
die Zwecke des Individualbeschwerdeverfahrens 
nach der MRK. Unter die.sen Voraussetzungen 
werden nun die mündliche Unterredung außer 
Hörweite anderer Personen sowie der schriftliche 
Verkehr mit dem Rechtsanwalt (hinsichtlich des 
Schr~ftJverkehrs also ohne Verbot einer über
wachung) gewährleistet. Die übel'wachungsfrei
heit' schützt somit nur die persönliche Unter
red ung, wobei aber auch hier der Gesetzesvor
behalt des Abs. 3 zum Tragen kommt. Dies ist 
insofern 'bedeUtsam, als nach . österreichischem 
Recht Ziwat dem Strafgefangenen der uberw'a
chungsfreie Verkehr mit seinem Rechtsanwalt 
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durch § 96 StVG gesichert ist,bei Untersuchungs
h~ftlingen jedoch, bei denen auch oder aus
schließlic:h der Haftgrund -der Verdunklungsge
fahr ,gegeben ist, gemäß §45 Abs. 3 StPO inso
weit eine Beschränkung gegeben ist, als hier bis 
zur Mitteilung der Anklageschrift der Bespre
chung mit dem Vertei,diger eine Gerichtsperson 
beizuwohnen hat. 

Abs. 3 enthält den bereits erwähnten Gesetzes
vorhehalt, wonach in bestimmten Fällen der Ein
griff einer öffentlichen IBehörde bei der Anwen
dung der Abs. 1 und 2 statthaft ist. Bei diesen 
Fällen handelt es sich um drei -der ber,eitsindem 
(sonst allerdings weiter gefaßten) Art. S Abs. 2 
MRK angeführten Kriterien, nämlich das Inter
ess~ der nationalen Sicherheit, die Aufdeckung 
und Verfolgung von strafbaren Handlungen und 
der Schutz ,der' Gesundheit. Ist eines dieser Kri
terien gegeben, so kann ein ,innerstaatliches Ge
setz Beschränkun.gen des überwachungsfreien 
VeIikehrs mit dem Verteidiger vorsehen. In 
österreich ist dies bei§ 45 A'bs. 3 StPO der 
Fall, weil diese für den Fall der Verdunklungs
gefahr geschaffene gesetzliche Bestimmung sehr 
wesentlidl der Aufdeckung und Verfolgung 
strafbarer Handlun,gendient. 

Zu Art. 4: 

\Dieser Ardkel regelt die Reisefreiheit, in Be
zug auf Verfahren vor Kommission und Ge
richtshof. Sie beinhaltet die Freiheit, den Auf
entlhaltsort zu 'verlassen, durch andere Staaten 
durchzureisen, in das Land des Verhandlungs
ortes einzureisen und schließlich an den ur
sprünglichen Aufenthaltsort zurückzukehren. 

Abs.l: 

Lit. a: Haben Kommission oder Gerichtshof 
die Anwesenheit einer ,Person bei dem Verfah
ren ,gestattet, so darf diese Person grundsätzlich 
an der freien Anreise 'Zu ,dem Vertrahren nicht 
g~hindert werden. Diese Bestimmung knüpft an 
Art. 2 des Vierten Zusatzprotokolls zur MRK 
~GBI. Nr. 434/1969) an, worin das Grundrecht 
auf die freie Wahl des Aufenthaltsortes ver
ankert ist. 

Lit. b: Daß die durch dieses übereinkommen 
garantierte Reisefreiheit nimt iiberden bereits 
durch das Vierte Zusatzprotokoll ,zur MRK ge
steckten Rihmen hinausgeht, ergibt sich insbe
sondere daraus, daß die Einschränkungen des 
Vierten ZusatlZprotokolls (dort Art. 2 Abs. 3) 
hier inhaltsgleich übernommen wurden. Auch 
hier ist also ein selhr weitg,ehender Gesetzesvor
behalt eingebaut, ,der es innerstaatlichen Behörden 
ermöglicht, die Ausn~ise trotz Einladung einer 
Person durch Kommission üder . Gerichtshof in 
vielen ,Fällen zu untersagen. Dies ist immer dann 
möglich, wenn es im Interesse: der nationalen 
öder 6ffentlichen SicheI1heit, ,zur Aufrechterhal-

tung der öffentlichen Ordnung, zur Verhütung 
von strafbaren Handlungen, zum Schutz der 
Gesundheit oder Sittlichkeit oder zum SdlUtz der 
Rechte und ,Freiheiten anderer notwendig. ist. 
Der Hauptfall wir'd zwar die Anhaltung einer' 
Person in Haft sein, aber .auch Militärdienst, an
steckende Krankheiten und andere Gründe wer
den für ein .Ausreiseverbot in B,etradlt kommen. 
Das Expertenkomitee des Europarats ist nadl 
langen Beratung,en zu dem Ergebnis gekommen, 
daß das übereinkommen keinen Ansprudl von 
Personen, denen die Freiheit entzogen ist, auf 
ein persönlidles Erscheinen vor Kommission 
oder Gerichtshof begründen soll. 

Abs.2: 

Die in Abs. 1 enthaltene Freiheit der Ausreise 
einschließlich der dafür zulässigen Beschränkun
gen gilt auch für Durchreisestaaten und für den 
Staat, . in dem das Verfahren vor Kommission 
oder Gerichtshof stattfindet. Darüber hinaus 
wi.rd diesem Durchgangs- und Einreisestaat aber 
durch Abs. 2 verboten, einedurdl das überein
kommen geschützte Person wegen' Handlungen 
oder Verurteilungen aus der Zeit vo'r Beginn 

,ihrer Reise zu verfolgen oder in Haft zu nehmen. 
oder sonst' einer Einschränkung ihrer persönli-
chen Freiheit zu unterwerfen (lit. a). 

Hiezu kann jeder Vertragsstaat bei der Unter
zeichnung oder Ratifikation die Erklärung abge
ben, daß der Schutz dieses Absatzes auf seine 
eigenen Staatsangehörigen keine Anwendung fin
den soll (lit. b). Die überwiegende Mehrheit der 
bisherigen Vertragsstaatenhat von dieser Vor
behaltsmöglichkeit keinen Gebraudl gemacht und 
auch fürösterreidl, das auf Grund seiner geogra
phisChen Llge kaum als Durdlreisestaat für Ver
handlungen in Straßburg in Betracht kommen 
wird, ist die Abgabe eines soldlen Vorbehalts 
nicht in Aussicht genommen. Der VOfibehalt 
wäre auch aus dem Grund wirkungslos, weil es 
jederzeit möglich wäre, . eine Reiseroute unter 
Umgehung österreichs zu wählen. 

Abs.3: . 

. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, jeder 
Person die Rückreise in ihr Hoheitsgebiet zu ge
statten, die ihre Reise dort angetreten hat. Es 
kommt also nicht darauf an, ob diese Person 
Staatsangehöriger dieses Staates ist oder dort 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, sondern 
lediglich auf den Umstand, 'daß sie dort die Reise 
zu Kommission oder Gerichtshof begonnen hat. 
Allerdings gilt dieser Anspruch nur für eine ein
malige Rückkehr in den Ausgangsstaat. 

Abs.4: 

Da das durch Art. 4 Abs. 1 und 2 garantier,te 
-freie Geleit nur für die Zwecke des Verfahrens 

vor Kommission oder Gerichtshof .gewährt. 'wer
den soll, schafft Abs. 4 eine zeitliche Begrenzung 
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von 15 Tagen, nach deren ungenutzem Ablauf 
dieser Schutz nicht mehr gelten soll, wenn die 
betreffende Person die Mqglichkeit hatte, in das 
!\usgarugsland ihrer Reise zurückzukehren. Das 
Rückkehrrecht nach Abs. 3 selbst wird hingegen 
einer solchen zeitlichen Beschränkung nicht 
hnterworfen. Die vorliegende Bestimmung hat 
ähnliche Regelungen in anderen übereinkommen 
~um Vorbild, insbesondere Art. 12 Abs. 3 des 
Europäischen übereinkommens über die Rechts
hilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (BGBI. 
Nr.41/1969). 
{ 
'Abs.5: 

! Diese Bestimmung enthält eine Kollisionsnorm 
für Fälle" in denen Verpflichtungen aus Art. 4 
Abs. 2 dieses übereinkommens und Verpflich
tungen aus einem anderen übereinkommen des 
Europarats oder aus einem zweiseitigen Vertrag 
mit einem anderen . Vertragsstaat dieses überein
kommens über die Auslieferung oder über die 
Rechtshilfe in Strafsachen zusammentreffen 
könnten. In einem solchen Fall soll Abs. 2 vor
g~hen. Wenn sich also eine Person zum Zwecke 
~er Durchreise nach' Straßburg in einem Ver
tragsstaat befindet, der zugleich auf Grund eines 
Auslieferungsbegehrens eines anderen Vertrags
~taates verpflichtet wäre, gegen diese Person eine 
freiheitsentziehende Maßnahme zu ergreifen, so 
darf dieser Freiheitsentzug nicht vorgenommen 
{..,erden. Allerdings gilt diese Kollisionsnorm nur 
~egenüber anderen übereinkommen des Europa-' 
rats oder für vertragliche Bindungen zwischen 
Mitgliedstaaten dieses übereinkommens auf dem 
Gebiet der Auslieferung und der Rechtshilfe in 
Strafsachen. Die Beziehungen in diesen Angele
genheiten zu anderen Staaten werden nicht be
tührt. 

,! , 
il . 

Zu Art. 5: 

i[ .Bezüglich dieses Artikels kann im wesentlichen 
4uf das bereits im Allgemeinen Teil dies~r Er
~äuterungen sowie auf das zu Art. 2 Gesagte 
verwiesen werden. Art. 5 enthält die sehr 
",esentliche Bestimmung, wonach alle nach die
sem übereinkommen eingeräumten Rechte nur 
für die Zwecke der Verfahren vor Kommission 
lind Gerichtshof gewährt werden. 

Abs.1: 
" 
i; Hier ist. der Kernsatz enthalten, wonaeh 

L,mmun,itäten und Erleichterungen den in Art. 1 
Abs. 1 genannten Personen ausschließlich zu dem 
~weck gewährt werden, ihnen die Redefreiheit 
~nd Unabhängigkeit zu sichern, die für die 
Wahrnehmung ihrer Funktionen, Aufgaben oder 
pflichten oder für die Ausübung ihrer Rechte ge
genüber der Kommission oder dem Gerichtshof 
erforderlich sind.·· Persönliche Vorrechte sollen 
c1urch dieses übereinkommen. also nicht begrün
det werden. 

Abs.2: 
Hier' wird die Möglichkeit geschaffen, die in 

Art. 2 Abs. 1 gewährte Immunität von der 
innerstaatlichen Gerichtsbarkeit aufzuheben. Für 
die Art. 3 und 4 ist eine solche Aufhebung nicht 
vorgesehen, weil diese Bestimmungen in sich 
selbst die erforderlichen Beschränkungen enthal
ten. 

Lit. a bestimmt, daß nur Kommission oder. Ge
richtshof diese Immunität aufheben können und 
dies sogar tun müssen, wenn eine derartige 
Immunität den Gang der Rechtspflege behindern 
wUrde und wenn durch ihre Aufhebung die in. 
Abs. 1 bezeichneten Zwecke nicht beeinträchtigt 
würden. Vorbild für diese Bestimmung war 
Art. 4 des Zweiten Protokolls zum Allgemeinen 
Abkommen über Privilegien und Immunitäten 
des Europarats vom 15. Dezember 1956 (BGBI. 
Nr.13/1959). 

Lit. b sieht vor, daß Kommission oder Ge
richtshof die Immunität von Amts wegen oder 
auf Antrag aufheben können. Der Antrag kann 
von einem Vertragsstaat oder einer im Verfahren 
in Straßburg beteiligten Person gestellt werden 
und muß an den Generalsekretär des Europa
rats gerichtet werden. 

Lit. c erfordert, daß positive oder negative 
Entscheidungen betreffend die Aufhebung der 
Immunität begründet werden müssen. Diese 
Verpflichtung ist schon in Art. 53 der Verfah
rensordnung der Kommission und in Art. 50 
Abs. 1 Buchstabe i der Verfahrensordnung des 
Gerichtshofs vorgesehen. Aus der Begründungs
pflicht ist jedoch nicht abzuleiten, daß gegen die 
entsprechende Entscheidung der Kommission 
oder des Gerichtshofs ein Rechtsmittel zulässig 
wäre. 

Abs.3: 

Hält ein Vertragsstaat im Hinblick auf münd
liche oder schriftliche Erklärungen, die unter den 
Schu~z des Art. 2 Abs. 1 fallen, ein Verfahren 
wegen Verstoßes gegen die nationale Sicherheit 
für erforderlich, so kann er der Kommission 
oder dem Gerichtshof eine entsprechende Be
scheinigung vorlegen. In einem solchen Fall sind 
diese Gremien Zur Aufhebung der Immunität 
verpflichtet, ohne·. überprüfen zu dürfen, ob die 
nationale Sicherheit tatsächlich gefährdet ist. 

Abs.4: 

Eine Entscheidung, mit der ein Antrag auf 
Aufhebung der Immunität abgelehnt worden ist, 
darf nur dann nochmals ~überprüft werden, wenn 
eine Tatsache nachträglich bekannt wird, die 
ihrem Wesen nach geeignet wäre, einen maßgeb
lichen Einfluß auf die Entscheidung auszuüben. 
Vorbild für diese Bestimmung war Art. 54 
Abs. 1 der Verfahre,nsordnung des Gerichtshofs, 
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wo die Voraussetzungen für eine Wiederauf
nahme des Verfahrens geregelt sind. 

Zu Art. 6: , 

Hier wird ausdrücklich bestimmt, daß das 
vorliegende übereinkommen die Verpflichtungen 
nicht berührt, welche die Vertragsstaaten auf 
Grund der MRK bereits treffen. Dies entspricht 
dem Grundgedanken, daß das gesamte überein
kommen im wesentlichen dem Zweck dienen soll, 
das in Art. 25 Abs. 1 MRK vorgesehene Be
schwerdeverfahren effektiver zu gestalten und 
mögliche Behinderungen dieses Verfahrens aus
zuschalten. Von wesentlicher Bedeutung ist in 
diesem Zusammenhang der letzte Satz des 
Art. 25 Abs. 1 MRK, wonach sich die Vertrags
staaten, di,e das Recht der Individualbeschwerde 
anerkannt haben, verpflichten, die wirksame 
Ausübung dieses Rechtes in keiner Weise zu be
hindern. Insbesondere diese Grundsatzbestim
mung wird keine Einschränkung durch die Aus
legung irgendeiner Bestimmung des vorliegenden 
übereinkommens erfahren dürfen. 

Zu den Art. 7 bis 11: 

Hierin sind die üblichen Schlußbestirrimungen 
enthalten, die anderen übereinkommen des 
Europarats entsprechen. 

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikations
urkunde am 3. April 1978 hat die Bundesrepu
blik Deutschland eine Erklärung gemäß Art. 9 
Abs. 1 abgegeben, daß das Europäische überein
kommen betreffend die an Verfahren vor der 
Europäischen Kommission und dem Europäi
schen Gerichtshof für Menschenrechte teilneh-

menden Personen auf das "Land Berlin" Anwen
dung findet. 

(1) Diese Erklärung der Bundesrepublik 
Deutschland macht es möglich, den Geltungsbe
reich des Europäischen Übereinkommens be
treffend die an Verfahren vor der Europäischen 
Kommission und dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte teilnehmenden Personen in 
übereinstimmung mit den im Vier-Mächte-Ab
kommen vom 3. September 1971 (Anlage IV) 
erwähnten "festgelegten Verfahren" auf die 
Westsektoren Berlins auszudehnen, nach denen 
auch bisher die Ausdehnung der Verträge zwi
schen den Parteien erfolgt ist. 

Der Begriff "Land Berlin" bezieht sich auf die 
West sektoren Berlins. 

(2) Eine vorgesehene dreimonatige Frist soll 
den Regierungen der Französischen Republik, des 
Vereini:gten Königreichs und der Vereinigten 
Staaten von Amerika eine Einspruchsmöglichkeit 
gegen die Ausdehnung des Vertrages geben, wie 
es die "festgelegten Verfahren" (siehe obigen 
Abs. 1) vorgesehen. 

(3) Teil II B (Albs. 1) des Vier-Mächte-Ab
kommens vom 3. September 1971 lautet: "Les 
Gouvernements de la Republique franpise, du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amerique 
declarent que les liens entre les secteurs 
occidentaux de Berlin et de la Republique 
Federale d'Allemagne seront maintenus et 
developpes, compte tenu de ce que ces secteurs 
continuent de ne pas hre un element constitutif 
de la 'Republique feder ale d'Allemagne et de 
n'~tre pas gouvernes par elle." 
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